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Vereinbarung über die . für den Hochschulzu- 
gang von besonders ähigten Berufstätigen 

- Beschl. d. KMK v. 27./28. 5. 1982 - 

1. Berufstätige, die aufgrund ihrer Begabung, ihrer Per- 
sönlichkeit und ihrer Vorbildung für ein Hochschul- 
studium in Frage kommen, aber keine allgemeine 
Hochschulreife besitzen, können, wenn sie nach länge- 
rer Berufstätigkeit studienrelevante Kenntnisse und 
Fähigkeiten erworben haben und ihnen ein schuli- 
scher Bildungsgang oder die Teilnahme an der Reife-/ 
Abiturprüfung für Nichtschüler (gemäß $ 15 der Ver- 
einbarung über die gegenseitige Anerkennung der an 
Gymnasien erworbenen Zeugnisse der allgemeinen 
Hochschulreife — Beschluß der Kultusministerkonfe- 
renz vom 20. 3. 1969 — oder gemäß Vereinbarung über 
die Abiturprüfung für Nichtschüler entsprechend der 
Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Se- 

GMBI 1982 Seite 431 

kundarstufe II — Beschluß der Kultusministerkonfe- 
renz vom 13.9. 1974 i.d. F.vom 19.5. 1978 —) nicht zu- 
gemutet werden kann, die Prüfung für den Hochschul- 
zugang besonders befähigter Berufstätiger ablegen. 

(1) Die Prüfung wird in dem Land abgelegt, in dem 
der Bewerber seinen ersten Wohnsitz hat. 

(2) Die Durchführung der Prüfung obliegt einer Prü- 
fungskommission, die aus mindestens drei Mitgliedern 
besteht und von der obersten Schulbehörde des Lan- 
des zu bestellen ist. Der Prüfungskommission gehören 
neben dem Vorsitzenden die Fachprüfer an. Die Mit- 
glieder der Prüfungskommission müssen beide Staats- 
prüfungen für ein Lehramt abgelegt und die Lehrbefä- 
higung für die gymnasiale Oberstufe, eine entspre- 
chende Lehrbefähigung für berufliche Schulen oder 
für die Sekundarstufe Il haben. Für das vom Bewerber 
benannte wissenschaftliche Fachgebiet (Ziffer 4 Ab- 
satz 2 Buchstabe a)) können Hochschullehrer berufen 
werden. 

(3) Der Vorsitzende der Prüfungskommission muß 
ein Schulaufsichtsbeamter der obersten Schulbehörde, 
ein von der obersten Schulbehörde beauftragter Schul- 
aufsichtsbeamter oder ein von der obersten Schulbe- 
hörde beauftragter Lehrer mit einer Qualifikation 
nach Nr. 2 (2) sein. 

(4) Für jedes Prüfungsfach werden Fachprüfer be- 
stellt. Sie müssen die Lehrbefähigung für das jeweilige 
Fach besitzen bzw. im Fall des vom Bewerber benann- 
ten wissenschaftlichen Fachgebietes sachverständig 
sein. 

(5) Die Bewertung der Leistungen in den einzelnen 
Fächern wird auf Vorschlag der Fachprüfer durch die 
Prüfungskommission festgesetzt. 

(6) Die Entscheidungen der Prüfungskommission 
werden mit Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmen- 
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus- 
schlag. 

(1) Zur Prüfung kann zugelassen werden, wer 

a) mindestens das 25. Lebensjahr vollendet hat, 

b) nach Abschluß einer beruflichen Ausbildung 
mindestens fünf Jahre oder im Falle einer Ab- 
schlußprüfung nach $40 Absatz2 des Berufsbil- 
dungsgesetzes insgesamt mindestens sieben Jahre 
berufstätig gewesen ist und 

c seine Bildung erweitert und vertieft und sich auf 
die Prüfung in angemessener Weise vorbereitet 
hat. 

Die Bewerber sollen in der Regel das 40. Lebensjahr 
nicht überschritten haben. 

Als berufliche Ausbildung nach Buchstabe b) gel- 
ten: 

— Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsbe- 
ruf nach dem Berufsbildungsgesetz, 

— Abschluß einer Berufsfachschule oder Fachschule, 
deren Zugangsvoraussetzung das Abschlußzeugnis 
der Realschule oder ein als gleichwertig anerkann- 
tes Zeugnis ist, 

— Abschluß einer mindestens zweijährigen Berufs- 
fachschule oder Fachschule, die auf dem Haupt- 
schulabschluß aufbaut und nach den landesrechtli- 
chen Vorschriften den Realschulabschluß oder ei- 
nen gleichwertigen Abschluß vermittelt, 

— Abschluß der Ausbildung im mittleren oder geho- 
benen Dienst der öffentlichen Verwaltung oder bei 
Berufs- und Zeitsoldaten zum Unteroffizier bzw. Of- 
fizier. 

Die selbständige Führung eines Familienhaushalts mit 
mindestens drei Personen, in Ausnahmefällen mit 
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mindestens einer erziehungs- oder pflegebedürftigen 
Person, ist anderen Berufstätigkeiten gleichge- 
stellt. 

(2) Nicht zur Prüfung zugelassen werden Bewerber, 
die in einem Gymnasium, einem Abendgymnasium 
oder einem Kolleg (Institut zur Erlangung der Hoch- 
schulreife), in einer anderen Schule oder in einer Ab- 
iturprüfung für Nichtschüler, einer Prüfung für die Zu- 
lassung zum Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
oder einer Prüfung nach diesen Vorschriften bereits 
zwei erfolglose Versuche unternommen haben, eine 
Hochschulreife (allgemeine und fachgebundene Hoch- 
schulreife sowie Fachhochschulreife) zu erlangen. 
Ferner werden nicht zugelassen Bewerber, die eine 
fachgebundene Hochschulreife besitzen und die Mög- 
lichkeit haben, eine Ergänzungsprüfung zur Erlangung 
der allgemeinen Hochschulreife abzulegen. 

(3) Die Zulassung bedarf eines Antrags an die zustän- 
dige oberste Schulbehörde, dem die erforderlichen Un- 
terlagen zum Nachweis der vorstehenden Vorausset- 
zungen beizufügen sind und der eine Erklärung über 
alle bisherigen Versuche, eine Hochschulzugangsbe- 
rechtigung zu erwerben, enthalten muß. 

(1) Die Prüfung besteht aus zwei Teilen, einer schrift- 
lichen und einer mündlichen Prüfung. 

(2) Gegenstände der schriftlichen Prüfung sind: 

a) eine Aufgabe aus dem vom Bewerber benannten 
wissenschaftlichen Fachgebiet, das als Studiengang 
an einer wissenschaftlichen Hochschule des betref- 
fenden Landes angeboten sein muß, 

b) nach Wahl des Bewerbers eine Aufgabe aus der 
Mathematik oder aus einer der nach den Bestim- 
mungen des Landes zur Wahl gestellten Fremd- 
sprachen, 

c) eine Aufgabe aus dem Fach Deutsch. 

Für die Bearbeitung der Aufgaben stehen den Bewer- 
bern jeweils vier bis fünf Zeitstunden zur Verfügung. 

(3) Gegenstände der mündlichen Prüfung sind 

a) Aufgaben aus dem vom Bewerber benannten wis- 
senschaftlichen Fachgebiet 

b) falls eine Fremdsprache Gegenstand der schriftli- 
chen Prüfung ist, Aufgaben aus der Mathematik: 
falls Mathematik Gegenstand der schriftlichen Prü- 
fung ist, Aufgaben aus einer der nach den Bestim- 
mungen des Landes zur Wahl gestellten Fremd- 
sprachen 

c) Aufgaben aus einem Fach der beiden folgenden Fä- 
chergruppen: 

Fächergruppe I Fächergruppe 2 

Physik Gemeinschafts- 
Chemie kunde 

(Bezeichnung nach 
der Regelung des 
jeweiligen Landes) 

Biologie Geschichte 

Technik Erdkunde 
(soweit nach Landesrecht 
vorgesehen) Wirtschaftslehre 

Der Vorsitzende der Prüfungskommission be- 
stimmt die Fächergruppe, aus der der Bewerber das 
Prüfungsfach wählt. Zu bestimmen ist diejenige Fä- 
chergruppe, die mit der Berufstätigkeit des Bewer- 
bers am wenigsten im Zusammenhang steht, son- 
dern sie im Sinne einer allgemeinen Grundbildung 
ergänzt. 

(4) Benennt der Bewerber als wissenschaftliches 
Fachgebiet eines der Fächer Mathematik, Fremdspra- 
che, Deutsch, so sind jeweils die beiden anderen Fä- 
cher Gegenstände der schriftlichen Prüfung. 
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Gegenstand der mündlichen Prüfung ist in diesem Fall 
abweichend von Absatz3 Buchstabe b ein weiteres 
vom Bewerber aus den beiden Fächergruppen nach 
Absatz 3 Buchstabe c zu wählendes Fach. 

Benennt der Bewerber als wissenschaftliches Fachge- 
biet ein Fach nach Absatz 3 Buchstabe c, so kann die- 
ses Fach nicht Gegenstand der mündlichen Prüfung 
nach dieser Bestimmung sein. 

(5) Bei Bewerbern, die durch eigene Veröffentlichun- 
gen eine besondere Qualifikation in einem wissen- 
schaftlichen Fachgebiet nachweisen können, kann die 
Prüfung nach Absatz 2 Buchstabe a entfallen. 

(6) Die Prüfungsanforderungen richten sich nach den 
Maßstäben für die Prüfungen zum Erwerb der allge- 
meinen Hochschulreife gemäß den geltenden Verein- 
barungen der Kultusministerkonferenz. 

Sie müssen für die schriftliche und mündliche Prüfung 
im wissenschaftlichen Fachgebiet den Anforderungen 
von Leistungsfächern, in den übrigen Fächern den An- 
forderungen von Grundkursfächern in der Abiturprü- 
fung vergleichbar sein. 

Die Aufgabenstellungen sollen — soweit möglich — 
insbesondere bei der mündlichen Prüfung die Berufs- 
erfahrung der Bewerber angemessen berücksichti- 
gen. 

(1) Die Leistungen in jedem Fach der schriftlichen 

und mündlichen Prüfung werden mit einer Punktzahl 
von Obis 15 entsprechend der Regelung für die Abitur- 
prüfung bewertet. 

(2) Zur mündlichen Prüfung wird ein Bewerber zuge- 
lassen, wenn er in der Summe aller Teile der schriftli- 
chen Prüfung mindestens 15 Punkte einfacher Wer- 
tung. im Falle von Nr. 4 Absatz 5 mindestens 10 Punkte 
einfacher Wertung erreicht hat. Dabei darf kein Teil 
der Prüfung mit weniger als 4 Punkten einfacher Wer- 
tung bewertet worden sein. 

(3) Der Bewerber hat die Prüfung bestanden, wenn er 
in der Summe aller Teile der schriftlichen und mündli- 
chen Prüfung insgesamt mindestens 30 Punkte einfa- 
cher Wertung, im Falle von Nr. 4 Absatz 5 insgesamt 
25 Punkte einfacher Wertung erreicht hat. Dabei darf 
kein Teil der Prüfung mit weniger als 4 Punkten einfa- 
cher Wertung bewertet worden sein. 

(1) Wer die Prüfung bestanden hat, erhält ein Zeugnis 
der allgemeinen Hochschulreife, das die in jedem 
schriftlichen und mündlichen Prüfungsteil erreichte 
Punktzahl, die Gesamtpunktzahl und die Durch- 
schnittsnote (vgl. Anlage 1) ausweist. 

(2) Bei der Ermittlung der Gesamtpunktzahl werden 
die Ergebnisse der schriftlichen Prüfung 
— im wissenschaftlichen Fachgebiet mit 8, 
— in den beiden anderen Fächern jeweils mit 6 

und die Ergebnisse der mündlichen Prüfung 
— im wissenschaftlichen Fachgebiet mit 4, 
— in den beiden anderen Fächern jeweils mit 3 

multipliziert (Nr. 4 Absatz 2 und 3); die Teilergebnisse 
werden addiert (vgl. Anlage 2). 

Eine nicht bestandene Prüfung kann einmal wieder- 
holt werden. Teilleistungen einer nicht bestandenen 
Prüfung werden nicht auf die Wiederholungsprüfung 
angerechnet. 

Für die Aufgabenstellung bei der schriftlichen Prü- 
fung. die Korrektur und Bewertung der Prüfungsarbei- 
ten ‚für die Aufgabenstellung bei den mündlichen Prü- 
fungsaufgaben und die Bewertung der mündlichen 
Prüfungsleistungen sowie für das Verfahren bei Täu- 
schungen, anderen Unregelmäßigkeiten, bei Rücktritt 
und Versäumnis gelten die Bestimmungen der Verein- 
barung über die Abiturprüfung der neugestalteten 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II — Be- 
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schluß der Kultusministerkonferenz vom 13. 12. 1973 1970) und soll bis 1.8. 1985 in Landesrecht umgesetzt T — in der jeweils geltenden Fassung. werden. 
Seite 434 N 2 Nr. 24 9. Diese Vereinbarung tritt an die Stelle der Vereinba- 10. Die aufder Grundlage dieser Vereinbarung erworbene _Deite SMBL1982 is rung „Zulassung zum Hochschulstudium ohne Reife- Hochschulzugangsberechtigung wird von allen Län- 

zeugnis“ (Beschluß der Kultusministerkonferenz vom dern in der Bunderepublik Deutschland einschließlich 
22.4. 1959, geändert am 27. il. 1969 i.d.F. vom 12.3. Berlin (West) anerkannt. Anlage 2 

Übersicht 

über die bei der Prüfung für den Hochschulzugang 
von besonders befähigten Berufstätigen 
erreichbare Höchstzahl von Punkten Anlage I 
(gem. Nr. 6 Absatz 2 der Vereinbarung ä 

der Kultusministerkonferenz vom 27./28. 5. 1982) Die Umrechnung der Gesamtpunktzahl (P) in eine 
  

  

        
  

Durchschnittsnote (N) erfolgt nach der Formel 
Prüfung |Gewichtungs-| Erreichbare 

Diss 25.9 Di (einfache faktor Höchstzahl 3:90. Wertung) von Punkten 

Für eine Gesamtpunktzahl über 411 Punkte wird die z 
Durchschnittsnote 1,0 erteilt (siehe Tabelle 1). i 2 eu 15 8 120 

Für Bewerber, die durch wissenschaitliche Veröffentli- gebiet 
chungen eine besondere Qualifikation nachgewiesen ha- — schrift. 
ben, erfolgt die Umrechnung der Gesamtpunktzahl (P) in Prüfung — 
eine Durchschnittsnote (N) nach der Formel ( 9 (Nr. 4 (2) a) 

N=5?-& 2. Schriftliches 15 6 0 5 
Prüfungsfach 

Bei solchen Bewerbern wird für eine Gesamtpunktzahl (Nr. 4 (2)b) 
über 301 Punkte die Durchschnittsnote 1,0 erteilt (siehe 3. Schriftliches 15 6 90 Tabelle 2). Prüfungsfach 

Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle hinter dem (Nr. 4 (2)c) 
Komma errechnet; es wird nicht gerundet. 4. Wissenschaft- 15 4 60 

liches Fach- 
gebiet 
— mündliche 

Tabelle 1 Tabelle 2 : Prüfung — 
x R (Nr. 4 (3) a) Durchschnittsnote (N) Durchschnittsnote (N) 2 D m 

aus der Formel aus der Formel 5. Mündliches 15 3 45 a EB en 
N-53..m Das ce (Nr. 4 (3) b) 

6. Mündliches 15 83 45 
N Prüfungsfach 

r = 5 (Nr.4 (3) c) 
450 — 412 1,0 SIEH IE ERSTO) 
41 — 403 51 Sul 290 

402 — 394 1,2 BIAH— 12891 20.12 Insgesamt 450 
393 — 385 53 288,.,-—.5282 .: 13 = 
384 — 376 1,4 2831 — 276 : 14 GMBI 1982, S. 431 
375 —..367 5 DO. er; 20 re 0 ( 9 

366 — 358 1,6 268. 262 : 16 Fe 
357° — 349 67 20, 25602 017 
348° — 340 1,8 283: 8240. 8 18 
39 — 33 1,9 DABEI EDBE 0 

30 — 322 2,0 242. 12.0236: 3 120 
327° I 7921 23229: 21 

U 22 an: 2.) 22 

BOB 12.250295 73:23 Zar anglbh. en 23 
24 — 286 : 24 2193 ,0210 .: 24 

25 rn 0 25 209.7 .4203 2 25 
bs 26 202.0 196 26 
267. , —...2808 1210.27 195, — 1.190 227 
2587 1 208 1897 7,183. ...'28 
249 ° — 241 20 AB Rl7L.. 3: 29 

240. — 22 : 30 196. 120. -5>80 
1... 2 rl II 1635 31 
BI a A 2 IE. 1 — sl: 4.32 
213 ° — 2 156 548: NS0.. 33 
204° — 16 : 34 149 — 14 : 34 

195° RER 7 5 143. 43182... 35 
186 — 18 : 36 136 5.=55:130: 21536 
IF TERN 7 MITTE 2A 7 

168 — 160 : 38 123: 2. 147,920 38 

159 RTL ITS 16 — 11 RS 
150 °— 12 : 40 10 — 104 : 40 

     


